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Abteilung 41 

Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster 
 

Ripartizione 41 

Libro fondiario, catasto fondiario e urbano 

 
 
(Stempelsteuerfrei laut Art. 5 der Tabelle 
Anlage B des D.P.R. vom 26 Oktober 1972, Nr. 642) 

 
 

ANTRAG UM LÖSCHUNGS DER ANMERKUNG DER LANDWIRTSCHAF TLICHEN 
ZWECKBESTIMMUNG FÜR DIE WOHNGEBÄUDE UND DER GEBÄUDE  FÜR 

LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTION  
(Art. 2, Absatz 6, des Dekretes des Finanz- und Wirtschaftministers vom 26 Juli 2012) 

 
 

An das Katasteramt ………………………. 
 
(Bei Symbol �  Zutreffendes ankreuzen) 
 
Der/Die Unterzeichnete(1) __________________________________________________________, 

geboren in ______________________________ (Prov._______), am _______/________/________ 

Steuernummer |   |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |, 
 
in seiner/ihrer Eigenschaft als: 
�  Eigentümer/in oder Inhaber/in eines anderen Realrechts an den unten genannten Liegenschaften 
 
�  Gesetzlicher Vertreter der Firma(2)   _____________________________________________________________ 

___________________________________________________, Inhaber eines Realrechts an den unten 
genannten Liegenschaften, mit Steuernummer |   |    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    | 

 
ersucht 

 
im Sinne des Art. 2, Absatz 6 des Dekretes des Finanz- und Wirtschaftsministers vom 26. Juli 2012, 
 
um Löschung der Anmerkung der landwirtschaftliche Zweckbestimmung für die unten genannten Wohngebäude, 
die zurzeit im Gebäudekataster wie folgt eingetragen sind(3), weil seit dem____________ die Voraussetzungen laut 
Art. 9, Absatz 3, Gesetzesdekret vom 30. Dezember 1993, Nr. 557, mit Änderungen umgewandelt mit Gesetz vom 
26. Februar, Nr 133, fehlen, insbesondere (kurze Angabe der Gründe für den Wegfall der Voraussetzungen für die 
landwirtschaftliche Zweckbestimmung): 
 
Landwirtschaftliche Wohngebäude: 
 

Katastralgemeinde Code K.G.   Bauparzelle Baueinheit Kategorie 
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 
 



und um Löschung der Anmerkung der landwirtschaftliche Zweckbestimmung für die unten genannten nicht 
für Wohnzwecke genutzte Gebäude für landwirtschaftliche Produktion, die zurzeit im Gebäudekataster wie 
folgt eingetragen sind(3), weil seit dem ____________ die Voraussetzungen laut Art. 9, Absatz 3 des 
Gesetzesdekretes 30. Dezember 1993, Nr. 557, mit Änderungen umgewandelt mit Gesetz vom 26. Februar, 
Nr 133, fehlen, insbesondere (kurze Angabe der Gründe für den Wegfall der Voraussetzungen für die 
landwirtschaftliche Zweckbestimmung): 
 
Gebäude für landwirtschaftliche Produktion: 
 

Katastralgemeinde Code K.G.   Bauparzelle Baueinheit Kategorie 
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
Außerdem erklärt er/sie, dass(5): 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________ 
 
 
Der vorliegende Antrag muss, falls von Hand abgegeben, in zweifacher Ausfertigung beigebracht werden; 
ein Original wird als Quittung zurückgegeben. 
 
 
           Ort und Datum                                                                           Unterschrift 
 
______________________                                                   __________________________ 
 
 
 
 

(1) Hinweis im Sinne des Art. 13 Gesetzesvertretendes Dekret vom 30. Juni 2003, Nr. 196 “Datenschutzkodex”: Die angeführten 
Daten sind laut geltenden Bestimmungen für das Verfahren, für welche sie verlangt werden, vorgesehen und werden von der 
Abteilung 41 für die vom Gesetz geregelte institutionelle Tätigkeit verwendet.  

(2) Benennung der Gesellschaft oder Körperschaft 
(3) Die Daten können aus der aktuellen Einsichtnahme des Gebäudekatasters entnommen werden. 
(4) Siehe Anmerkung 3 
(5) Der/die Erklärende kann jede als hilfreich erachtete Information beibringen, die für das Bearbeiten der Akte nützlich ist 

(erwählter Wohnsitz, Telefonnummer, E-Mail, usw.), bzw. die die Rechtslage der Liegenschaften betreffen (z.B. Gebäude, 
das seit weniger als fünf Jahren wegen Erbfolge, Kaufvertrag usw., erworben wurde)  

 
 


